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Parksituation in der Straße „Am Dreschplatz“ in Rockenberg 
 
 
In der Straßenverkehrs- und Ordnungsbehörde der Gemeinde Rockenberg gehen vermehrt 
Beschwerden ein, dass die Parksituation in der Straße „Am Dreschplatz“ deutlich 
zugenommen hat. 
 
Das Ein- und Ausfahren auf die anliegenden Grundstücke, wird durch parkende Fahrzeuge 
erheblich beeinträchtigt. 

Die vor Ort gemessene Fahrbahnbreite beträgt 4,70 m.  
Nach § 12 Abs. 1 Satz 1 StVO ist das Halten und Parken in einer solch engen Straße nicht 
zulässig, da die erforderliche Restfahrbahnbreite von mindestens 3,05 m (gemessen von 
Spiegelaußenkante bis Bordstein) nicht gewährleistet ist. 

Auch das Halten und Parken auf dem Gehweg ist gemäß §2 Abs.1 in Verbindung mit §12 
StVO nicht erlaubt. 

Ich bitte Sie daher, nach Möglichkeit die vorhandenen Stellflächen auf Ihrem Grundstück 
zu nutzen und Ihre Besucher darauf hinzuweisen, dass öffentliche Parkflächen am 
Sportplatz (ca. 200 m entfernt) zur Verfügung stehen. 

Ich hoffe auf gegenseitige Rücksichtnahme, um die Verkehrssituation zu verbessern. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 

 

Für eventuelle Fragen oder Anregungen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der 
Straßenverkehrs- und Ordnungsbehörde gerne zur Verfügung. 

 
 
 

 
Bürgermeisterin 
Olga Schneider 


